Explosionsschutzdokument gemäß 
BetrSichV für 

Tankstelle:
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Straße, Hausnummer
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Postleitzahl, Ort

Tankstellen-Unternehmer (Arbeitgeber):






Vorname, Nachname

Datum:




Die Explosionsgefährdungen wurden entsprechend § 5 des ArbSchutzG in Verbindung mit § 3 (2) der BetrSichV sowie § 7 der GefStoffV ermittelt und einer Bewertung unterzogen.

Das Dokument gilt in Verbindung mit den Anlagen.
1. Örtlichen Gegebenheiten der Tankstelle mit Gebäuden und Tankplatz: 
Siehe Anlage 1 "Lagepläne" 


2. Gefahrstoffverzeichnis:
Siehe Anlage 2 "Stoffdaten von Otto- und Dieselkraftstoff (Sicherheitsdatenblätter)"


3. Für den Explosionsschutz relevante Prozesse:


· Tanken durch Kunden: 
Siehe Anlage 3.1 "Bedienungsanleitung der Zapfsäule"


· Befüllen der Lagerbehälter: 
Siehe Anlage 3.2 "Arbeitsanweisung für Tankwagenfahrer"

4. Vorkehrungen zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre:
siehe Anlage 4 "Genehmigung(en) der zuständigen Behörde zur Errichtung und zum Umbau der Tankstelle "


5. Vorkehrungen zur Vermeidung wirksamer Zündquellen:

· In der tanktechnischen Anlage: 
Siehe Anlage 5 "Maßnahmen nach TRbF 40"

· Durch den Kunden und Mitarbeiter: Verbot von offenem Feuer und Rauchverbot auf dem gesamten Tankplatz, Kennzeichnung durch entsprechende Verbotsschilder und Gefahrenhinweise.

6. Zoneneinteilung:
 

Siehe Anlage 6 "Ex-Zonenplan"


7. Auswahl der Betriebsmittel: 
Siehe Anlage 7 "Auflistung der vorhandenen Betriebsmittel mit Eignungsnachweis"


8. Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionen und zur Beherrschung der Auswirkungen bei nicht betriebsmäßigen Störungen:
Siehe Anlage 8 "Alarmplan"


9. Allgemeine organisatorische Maßnahmen und Festlegung der Verantwortlichkeiten:
Siehe Anlage 9 "Arbeits- und Betriebsanweisungen des Tankstellen-Unternehmer (Arbeitgeber)"


10. Unterweisung der Beschäftigten:
Siehe Anlage 10 "Schulungsnachweise"


11. Organisatorische Maßnahmen zu Prüfungen, Wartung und Instandsetzung:


· Siehe Anlage 11.1 "Arbeits- und Betriebsanweisungen für Prüfungen, Wartung und Instandsetzung, die vom Tankstellen-Unternehmer (Arbeitgeber) oder seinen Beschäftigten, durchgeführt werden"

· Siehe Anlage 11.2 "Fachbetriebe entsprechend TRbF 40 Punkt 12.5".

· Koordinierung der Prüfungen, Wartung und Instandsetzung bei gleichzeitigen Arbeiten mehrerer Fachbetriebe wird entsprechend TRbF 40 Punkt 12.6 durchgeführt.

· Siehe Anlage 11.3 "Prüfung vor Inbetriebnahme"

· Siehe Anlage 11.4 "Wiederkehrende Prüfungen durch zugelassene Überwachungsstellen oder befähigte Personen in Zeitabständen von mindestens 3 Jahren"


12. Änderungen / Umbau: wie Punkt 11: 
Siehe Anlage 12
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